Gewasserordnung der IG Bielefeld e.V.
far
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Die Vereine sind zur Sauberhaltung der Wasserflachen und der Uferzonen verpflichtet.
Vegetationsbeeintrachtigungen wie z.B. das Abschneiden von Asten oder Gehélzern ist strengsten verboten.

Es besteht die Pflicht der Rucksichtnahme auf Parkbesucher und Spazierganger.

Dieser Fischereierlaubnisschein ist nur giiltig in Verbindung mit dem Jahresfischereischein und dem Sportfischerpass.
Fischereierlaubnisscheine sind Urkunden. Anderungen und Erganzungen dirfen nur vom Vorsitzenden oder dessen

Vertreter vorgenommen werden.

Jugendliche mit Jugendfischereischein durfen nur in Begleitung eines Inhabers mit gultigem Jahresfischereischein angeln.
Fur Jugendliche gelten die gleichen Bedingungen wie fiir Erwachsene.

Erlaubt sind zwei Handangeln. Davon darf eine in der erlaubten Zeit zum Raubfischfang benutzt werden.

Es ist dem Angler untersagt, an einem Tage mehr als zwei Edelfische und mehr als 5kg anderer Fische zu fangen (als
Edelfische gelten: Forelle, Hecht, Zander, Karpfen und Schleie).

UntermaRige oder in der Schonzeit gefangene Fische sind vorsichtig vom Haken zu I6sen und in das Gewasser
zurlickzusetzen.

Alle WeiRfischarten, sowie Karauschen, Orfen und Goldfische dirfen nicht in das Gewasser zurtickgesetzt werden.
Beim Fischfang durfen keine Boote benutzt werden.

Das Anfittern ist verboten.

Die Verwendung von Systemen und Aalschniiren ist verboten.

Eisangeln ist nicht erlaubt.

Die Angelruten sind stets unter Aufsicht zu halten.

Die Eintragungen in die Ergebniskarten miissen zuverléssig sein. Bei Weilfischarten genuigt die Eintragung der Fischart,
Stiickzahl und GroRRe. Die Edelfischarten sind in Fischart, Stiickzahl, Lange und Gewicht anzugeben.

Fischverkaufe, sowie Tausch gegen Sachwerte sind nicht gestattet. Das Ausnehmen der Fische am Wasser ist untersagt.
Pflicht ist, den Angelplatz stets sauber zu halten und keinen Abfall zu hinterlassen.
Das Aufstellen von Zelten oder zeltahnlichen Behausungen ist verboten.

Fur den durch die Uferbetretung tiber das zuléssige MaR hinaus entstandenen Schaden haftet der Verursacher
personlich. Das Betreten der Ufer geschieht auf eigene Gefahr. Fur evtl. Unfélle Gbernimmt die I.G. keine Haftung.

Es sind nur &ffentliche Parkplatze zu benutzen.

Gewasserverunreinigungen und Fischsterben sind sofort den zustéandigen Behdrden und dem Vorstand bekanntzugeben.
Tel.05202/83213-05222/9 6082 36— 0521/5216812 — 05207 / 921544

Den Vorstandsmitgliedern, den amtlich verpflichteten Fischereiaufsehern und den Polizeiorganen sind die aufgefuhrten
Ausweispapiere, die Gerate und der Fang auf Verlangen vorzuzeigen. lhren Anordnungen ist Folge zu leisten.

Verstol3e gegen diese Bestimmungen fiihren zum entschadigungslosen Einzug des Fischereierlaubnisscheines. Weitere
Schritte bleiben dem Vorstand vorbehalten.

Der Anhang ist zu beachten.



Anhang zur Gewasserordnung
far
Waldbad-Teich / Oldentruper Parkteich / Holzbach-Teich

Falls ein Setzkescher verwendet wird, ab 45cm Durchmesser
und ab 3,00m Lange.

Raubfischangeln nur mit Kunstkoder.

Wahrend der Raubfischschonzeit ist das Angeln mit
Kunstkddern verboten.

Es dirfen an allen Gewassern maximal je 6 Angler sein.

Mindestmal und Schonzeiten

Art Mindestmal} Schonzeiten

Aal 35cm

Bachforelle 25cm 20.10.-15.03.
Hecht 60cm 15.02.-31.05.
Karpfen 35cm

Schleie 30cm

Regenbogenforelle 25cm 01.01.-15.04.
Zander 50cm 15.02.-31-05.

elelder g\
FUAEN

AN




	Anhang zur Gewässerordnung

